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I. Übersicht über die
Brandstiftungsdelikte

A. § 306 „Einfache“ Brandstiftung
B. § 306a Schwere Brandstiftung
C. § 306b Besonders schwere Brandstiftung
D. § 306c Brandstiftung mit Todesfolge
E. § 306d Fahrlässige Brandstiftung
F. § 306e Tätige Reue
G. § 306f Herbeiführen einer Brandgefahr

Presenter
Presentation Notes
Neufassung durch 6. Strafrechtsreformgesetz (BT-Drs. 13/8587) Regelungen werden in der Lehre als wenig gelungen kritisiert (W/H Rn. 952)Viele Änderungen sind heftig umstritten. Im ersten Entwurf war eine völlig andere Systematik vorgesehen: Es sollte ein allgemeines Gefährdungsdelikt geschaffen werden. Der Bundesrat forderte jedoch grundlegende Überarbeitungen, weil u.a. die Tathandlungen sehr vage gefasst waren.Die nunmehr Gesetz gewordenen Vorschriften stammen im wesentlichen aus der Gegenäußerung der Bundesregierung auf die Kritik des Bundesrates.Unter der Überschrift gemeingefährliche Delikte: Delikte die Gefahren für eine unbestimmte Zahl von Menschen durch Entfesselung von Naturgewalten oder technischen Kräften mit sich bringenProblem ist die Stellung und systematische Bedeutung des § 306 StGB als besonderes SachbeschädigungsdeliktIm Grundsatz handelt es sich um abstrakte Gefährdungsdelikte, jedoch sind einige Qualifikationen auf konkreten Gefahrschaffungen aufgebautDer Rechtsprechung wurde weitgehend die Konkretisierung wichtiger Tatbestandsmerkmale überlassen, hier bestehen Zweifel ob das Gesetz damit seiner Rolle, die wesentlichen Entscheidungen vorzugeben, gerecht wird. Überblick über die Tatbestände:§ 306: Erfolgsdelikt (Verbrechen) nach h.M. gegen das Eigentum (W/H 953), aber eine Gemeingefährlichkeitskomponente liegt im Hinblick auf Überschrift des 28. Abschnitts und der hohen Strafe auf der Hand.  geschichtliche Bedeutung der Brandstiftungsdelikte, schwere Strafen bis zur Todesstrafe im Recht des Mittelalters, der frühen Neuzeit (CCC 1532), BayStGB 1813, PrALR. § 306a Abs.1 Erfolgsdelikt: das nicht gegen fremdes Vermögen gerichtet ist§ 306a Abs. 2 klassisches Erfolgsdelikt§ 306b  Abs.1 erfolgsqualifiziertes Delikt, das Gemeingefährlichkeit der Tat und die schwere Folge für die Gesundheit von Menschen berücksichtigt§ 306b  Abs. 2 Nr. 1: erfolgsqualifiziertes Delikt auf der Grundlage eines Gefahrerfolgs§ 306b Abs. 2 Nr. 2: Absichtsqualifikation § 306b Abs.  2 Nr. 3: Qualifikation durch den vorsätzlichen Erschwerungs- oder Verhinderungserfolg § 306c Erfolgsqualifikation. Qualifikation durch den Todeserfolg§ 306d fahrlässiges Erfolgsdelikt§ 306e Tätige Reueregelung, eine Art Rücktritt vom vollendeten Delikt§ 306f abstraktes GefährdungsdeliktAufklärungsquote nur 50%
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II. Prüfungsaufbau § 306 StGB
(W/H Rn. 960)

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
(1) Taugliches Tatobjekt

(Teleologische Reduktion?)
(2) Inbrandsetzen/Durch Brandlegung zerstören

- Wesentlichkeit des in Brand gesetzten/zerstörten Bestandteils)
b) Subjektiver Tatbestand: Vorsatz

2. Rechtswidrigkeit
Einwilligung (W/H Rn. 956)

3. Schuld

4. Tätige Reue (§ 306e)
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III. Prüfungsaufbau § 306a I StGB 
(W/H Rn. 970)

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
(1) Taugliches Tatobjekt

P: Entwidmung
(2) Inbrandsetzen/durch Brandlegung zerstören

- Wesentlichkeit des in Brand gesetzten/zerstörten Bestandteils
- Gemischt genutzte Gebäude
- Teleologische Reduktion bei  einräumigen Gebäuden

b) Subjektiver Tatbestand

2. Rechtswidrigkeit

3. Schuld

4. Tätige Reue (§ 306e)
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IV. Prüfungsaufbau § 306a II StGB 
(W/H Rn. 970)

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
(1) Taugliches Tatobjekt iSd § 306 Abs. 1 Nr. 1 bis 6
(2) Inbrandsetzen/Durch Brandlegung zerstören

- Wesentlichkeit des in Brand gesetzten/zerstörten Bestandteils
(3) Gefahr einer Gesundheitsschädigung
(4) Spezifischer Gefahrzusammenhang 

b) Subjektiver Tatbestand

2. Rechtswidrigkeit

3. Schuld

4. Tätige Reue (§ 306e)
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V. Prüfungsaufbau § 306c StGB 
(W/H Rn. 974)

1. Tatbestand

a) Tatbestand des Grunddelikts: §§ 306, 306a, 306b 
b) Tatbestand der Erfolgsqualifikation

(1) Eintritt und Verursachung der schweren Folge: Tod eines anderen 
Menschen 

(2) Objektive Zurechnung
a. Zurechnung nach allgemeinen Regeln
b. Spezifischer Gefahrzusammenhang

P: Selbstgefährdung
(3) Wenigstens Leichtfertigkeit

2. Rechtswidrigkeit

3. Schuld
- insb. subj. Erkennbarkeit und Vorhersehbarkeit

Presenter
Presentation Notes
§ 307. Besonders schwere Brandstiftung. Die schwere Brandstiftung (§ 306) wird mit lebenslangerFreiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft, wenn1. der Brand den Tod eines Menschen dadurch verursacht hat, daß dieser zur Zeit der That ineiner der in Brand gesetzten Räumlichkeiten sich befand,



Prof. Dr. Gerhard Dannecker, Institut für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht 8

1. TATKOMPLEX
DER BRAND IM BÜROGEBÄUDE

A. STRAFBARKEIT DES T
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

Dadurch, dass T den Brand im Büro legte, könnte er sich nach §§ 306a I Nr. 1, 306b II  
Nr. 2 StGB strafbar gemacht haben.

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1

a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) Der Wohnung von Menschen dienendes Gebäude (zumindest zeitweiser 
Mittelpunkt der privaten Lebensführung zu Wohnzwecken) (BGHSt 48, 14, 
18)

(2) Inbrandsetzen bei gemischt genutzten Gebäuden? (vgl. Piel StV 2012, 
502 ff.)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) m

(2) Inbrandsetzen bei gemischt genutzten Gebäuden? (vgl. Piel StV 2012, 
502 ff.)

 Teil der Literatur (u.a. NK-Kargl, § 306a Rn. 12; 
Schönke/Schröder/Heine/Bosch, § 306a Rn. 11):
- nur gegeben, wenn tatsächlich auch wesentliche Bestandteile der dem 
Wohnen dienenden Räume so von den Flammen ergriffen sind, dass sie 
selbständig weiterbrennen: hier (-)

 H.M. (BGHSt 7, 38; 18, 363; 36, 222; Fischer § 306a Rn 5a; Otto BT § 79 Rn 8; 
Geppert, Jura 1989, 417, 425):
- Inbrandsetzen eines Gebäudes, das dem Wohnen von Menschen dient, auch 
dann gegeben, wenn nur der gewerblich genutzte Gebäudeteil in Brand gesetzt 
wird, aber darüber hinaus eine bauliche Verbindung zu dem ggf. schon in Brand 
gesetzten gewerblichen Bereich besteht, die das Übergreifen des Feuers auf 
den Wohnbereich möglich erscheinen lässt (BGHSt 35, 283, 285)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) m

(2) Inbrandsetzen bei gemischt genutzten Gebäuden? (vgl. Piel StV 2012, 
502 ff.)

 Lösung nach der Rspr. im vorliegenden Fall

o Inbrandsetzen:
Wesentliche Bestandteile des gewerblichen Teils müssen so von den 
Flammen erfasst sein, dass sie auch nach Entfernung des Zündstoffs 
eigenständig weiter brennen

o Funktional wesentlicher Bestandteil:
Wenn die vom Feuer erfasste Sache wesentlich für die Benutzung der Räume 
ist bzw. ihre Zerstörung die Nutzbarkeit der Büroräume wesentlich 
beeinträchtigt

- Trennwände eher (-)
- Fest verklebter Teppichboden (+)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) m

(2) Inbrandsetzen bei gemischt genutzten Gebäuden? (vgl. Piel StV 2012, 
502 ff.)

 Lösung nach der Rspr. im vorliegenden Fall

o Bauliche Einheit und Möglichkeit des Übergreifens:
- Wohnung der I (-), aufgrund des feuerfesten Fußbodens
- Wohnung des T (+), da Verbindung durch Holztreppe

o Anmerkung: Die Wesentlichkeit ist etwa von der Rechtsprechung 
angenommen worden für eine Tür, den Fußboden und den fest mit dem 
Untergrund verbundenen Teppichboden, verneint worden für 
Fußbodensockelleisten, die Tapete an der Wand und eine Lattentür und einen 
Lattenrost im Keller (vgl. Sinn Jura 2001, 803, 807)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) m

(2) Inbrandsetzen bei gemischt genutzten Gebäuden? (vgl. Piel StV 2012, 
502 ff.)

 Lösung nach der Rspr. im vorliegenden Fall

o Aber nur taugliches Tatobjekt (Wohnung), wenn nicht entwidmet

- Entwidmung:
Dienten die betroffenen Räumlichkeiten tatsächlich noch dem Wohnen? 
(Zur Entwidmung: BGHSt 16, 394, 396; BGH NStZ-RR 2004, 235, 236; 
2005, 76; NStZ 2008, 99)

- P: Entwidmung der Wohnung von T und L?
 Entwidmung durch T (+), da T durch das Entzünden des Hauses zum 

Ausdruck gebracht hat, dass er die Räume nicht mehr als seinen 
Lebensmittelpunkt ansieht

 Aber: Entwidmung durch alle Bewohner erforderlich
(BGH NStZ 1988, 71)

 hier: Entwidmung durch L (-) ⇒ Entwidmung insgesamt (-)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) m

(2) Inbrandsetzen bei gemischt genutzten Gebäuden? (vgl. Piel StV 2012, 
502 ff.)

 Meinungsstreit muss entschieden werden:

o Pro Literatur:
Vom Inbrandsetzen von Wohnraum kann nur dann gesprochen werden, wenn 
tatsächlich auch wesentliche Bestandteile der dem Wohnen dienenden Räume 
von Flammen ergriffen werden

o Pro Rspr.:
Wortlaut (Gebäude) und Schutzzweck des § 306a I Nr. 1
Deliktscharakter als abstraktes Gefährdungsdelikt

o Zwischenergebnis: § 306a I Nr. 1 in der Tatmodalität des Inbrandsetzens
hinsichtlich der Wohnung der L (+)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1): (+)
b) Objektiver Tatbestand: Durch Brandlegung zerstören (Var. 2)

(1) Tatobjekt: Wohnung der I

 Teile, die für den bestimmungsgemäßem Gebrauch des Objektes notwendig 
sind, müssen durch die Brandlegung zumindest für eine nicht unerhebliche 
Zeit unbrauchbar geworden sein, oder es muss eine Unbrauchbarkeit für einen 
der bestimmungsgemäßen Zwecke eingetreten sein (BGH StV 2012, 471)
- Wohnung der I ist für zwei Monate unbrauchbar

 P: Ist ein Zerstören durch Brandlegung hier möglich, da im Bereich der 1. Etage 
selbst kein Brand gelegt wurde, diese aber durch Brandlegung in einem 
anderen, nicht qualifizierten Teil des Gebäudes (Büro) teilweise zerstört ist?
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1): (+)
b) Objektiver Tatbestand: Durch Brandlegung zerstören (Var. 2)

(1) Tatobjekt: Wohnung der I

 Intention des Gesetzgebers = Erfassung von Fällen, in denen die Brandlegung 
deswegen nicht zu einem Brennen wesentlicher Bestandteile führt, weil 
feuerfeste Materialien verwandt worden sind [Hinweis:  Beim durch Brandlegung 
Zerstören reicht es nicht aus, dass der gelegte Brand, wenn es denn zum 
Inbrandsetzen gekommen wäre, auch Gebäudeteile ergriffen hätte, die dem 
Wohnen dienen (vgl. Fischer § 306a Rn. 8a f.)]

 Hier: Betonboden verhindert nicht nur ein Brennen, sondern jede unmittelbare 
Beschädigung der Wohnung der I durch das Feuer
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1): (+)m

b) Objektiver Tatbestand: Durch Brandlegung zerstören (Var. 2)

(1) Tatobjekt: Wohnung der I

 Gerade nicht das gemeingefährliche Tatmittel des Feuers (dessen Verwendung 
Grund für den besonders hohen Strafrahmen ist) führt zu dem tatbestandlichen 
Schaden, sondern Löschwasser

o Fischer § 306 Rn. 15 mwN: Auch solche Fälle sind erfasst, da auch hier kausal 
und objektiv zurechenbar durch die Brandlegung der Schaden eintritt

o Radtke NStZ 2003, 433: Der über den Brand hinausgehenden 
Sachbeschädigung kann hinreichend durch die §§ 303 ff. Rechnung getragen 
werden
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1): (+)
b) Objektiver Tatbestand: Durch Brandlegung zerstören (Var. 2)

(1) Tatobjekt: Wohnung der I

 Im Ergebnis (-), hier aber ohnehin nicht entscheidend, da § 306a hins. Wohnung 
T/L erfüllt

(2) Tatobjekt: Wohnung der T/L

 Im Ergebnis (+)
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1): (+)
b) Objektiver Tatbestand: Durch Brandlegung zerstören (Var. 2): (+)



Prof. Dr. Gerhard Dannecker, Institut für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht 20

I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

1.Tatbestand des Grunddelikts, § 306a I Nr. 1

a) Objektiver Tatbestand: (+)

b) Subjektiver Tatbestand: Inbrandsetzen der Wohnung des T:
Vorsatz (+)

2.Tatbestand der Qualifikation

a) Ermöglichungsabsicht

(1) Teleologische Reduktion auf Fälle eines engen zeitlichen, sachlichen und 
räumlichen Zusammenhangs?
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

(1) Teleologische Reduktion auf Fälle eines engen zeitlichen, sachlichen und 
räumlichen Zusammenhangs?

 Pro (LG Kiel StV 2003, 675; Fischer § 306b Rn. 9b; Hecker, GA 1999, 338)

o Hohe Strafandrohung, nur Fälle der Ausnutzung der Gemeingefahr, weil sich 
sonst die Tat nicht hinreichend von § 306a StGB abhebt

o Vergleich mit übrigen Varianten des § 306b II, die unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen konkreter Brandstiftungssituation und weiterem 
Qualifikationsmerkmal erfordern
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

(1) Teleologische Reduktion auf Fälle eines engen zeitlichen, sachlichen und 
räumlichen Zusammenhangs?

 Contra (BGHSt 45, 211; BGH NStZ 2008, 571; vgl. aber BGHSt 51, 236, 239 
Rn. 9f f.)

o Wortlaut: Änderung des Gesetzestextes, der zuvor Ausnutzen verlangte
(vgl. § 307 I Nr. 2 a.F. StGB)

o Parallele zu §§ 211, 315 III Nr. 1, auf die im Gesetzgebungsverfahren 
verwiesen wurde und die kein Ausnutzen fordern

o Erhebliche Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 306 II Nr. 2 trotz 
gesteigerten Intentionsunrechts
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I. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 306b II  Nr. 2 StGB

(1) Teleologische Reduktion auf Fälle eines engen zeitlichen, sachlichen und 
räumlichen Zusammenhangs?

(2) Zwischenergebnis
1.M
2.m

3. Rechtswidrigkeit: (+)

4. Schuld: (+)

5. Ergebnis: § 306b II Nr. 2 (+)
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II. Strafbarkeit gem.
§ 306 I Nr. 1 StGB

Dadurch, dass T die Büroräume anzündete, könnte er sich nach § 306 I Nr. 1 StGB 
strafbar gemacht haben.

1.Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) Taugliches Tatobjekt

 (+), da Gebäude im Eigentum der O-GmbH steht
 Aber: Ändert die Zustimmung des T daran etwas? Wirksame Einwilligung?

o T ist nicht dispositionsbefugt, aber als GF grundsätzlich zur Erklärung des 
Einverständnisses sowohl im Namen der KG als auch GmbH befugt

o Zivilrechtliche Grenze der Vertretungsmacht: evidenter Missbrauch zu Lasten 
des Vertretenen

o T gibt zwar keine empfangsbedürftige Willenserklärung ab, aber: BGH wendet 
(im Kontext des § 266 StGB) Regeln des Rechtsmissbrauchs auch auf das 
Innenverhältnis an (BGH NJW 2003, 1824

o Zustimmungserklärung des T daher irrelevant
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II. Strafbarkeit gem.
§ 306 I Nr. 1 StGB

1.Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)

(1) Taugliches Tatobjekt (+)

(2) Tatbestandlicher Erfolg

 Inbrandsetzen (+)

b) Subjektiver Tatbestand: (+)

2. Rechtswidrigkeit: (+)

3. Schuld: (+)

4. Ergebnis: § 306 I Nr. 1 StGB (+)
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III. Strafbarkeit gem.
§ 306a I StGB

Dadurch, dass T die Reifen anzündete, könnte er sich nach § 306a I StGB strafbar 
gemacht haben.

1.Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1)
Eigentlich (-), da Keller nicht dem Wohnen dient und auch nicht Bestandteil der 
angrenzenden Wohnung ist

- Aber: Gesamtgebäude dient der Wohnung von Menschen

 Es brannten jedoch nur die Holzabtrennungen zwischen den Kellerverschlägen, 
kein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes

 Abtrennungen wurden auch nicht in einer Weise entzündet, die es zuließe, dass 
das Feuer auf wesentliche Gebäudeteile, die zu Wohnzwecken dienen, 
übergreift

Auch § 306a I Nr. 3 StGB (-), da sich nachts im Keller keine Menschen 
aufzuhalten pflegen
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III. Strafbarkeit gem.
§ 306a I StGB

1.Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand: Inbrandsetzen eines Wohngebäudes (Var. 1): (-)

b) Objektiver Tatbestand: Durch Brandlegung zerstören (Var. 2):
(-), da Stromversorgung nur für wenige Stunden unterbrochen war, also nur 
vorübergehender Natur war (BGHSt 48, 14, 20): Raum müsse „für eine 
beträchtliche Zeit - und nicht für Stunden oder einen Tag - nicht mehr 
benutzbar“ sein

2. Ergebnis: § 306a I StGB (-)
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IV. Strafbarkeit gem.
§§ 306a I Nr. 1, 22, 23 I, 12 I StGB

T hat sich durch das Anzünden der Reifen nicht nach §§ 306a I Nr. 1, 22, 23 I, 12 I 
StGB strafbar gemacht, da die Brandstiftung erst durch die Brandlegung im 
Obergeschoss vollendet wurde und sich die Durchführung als einheitlich erweist.

V. Strafbarkeit gem.
§§ 303 I, 305 I StGB

Die Strafbarkeit des T durch die Verursachung des Löschwasserschadens in der 
Wohnung der I nach §§ 303 I, 305 I StGB tritt hinter den §§ 306 ff. StGB zurück.

VI. Strafbarkeit gem.
§§ 303 StGB

T hat sich durch das Anzünden der Reifen sowie des Kellerinventars und durch die 
Schädigungen des Wohnungsinventars nach § 303 strafbar gemacht.
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VII. Strafbarkeit gem. § 306 I Nr. 4 StGB 
T könnte sich durch das Anzünden des Reifenstapels und 
Ausbrennen des KFZ gem. § 306 I Nr. 4 StGB strafbar 
gemacht haben. 

1. Tatbestand 
a) Objektiver Tatbestand 

Taugliches Tatobjekt (+), da KFZ im Eigentum der O-GmbH steht: Zustimmung 
des T?
Streitig, ob Zustimmung tatbestandsausschließend oder rechtfertigend wirkt. 
 Dies kann offen bleiben, wenn T wirksam zugestimmt hat
 Im Gegensatz zur Konstellation hinsichtlich des Gebäudes ist T hier 

Alleingesellschafter der GmbH
 Regeln über die missbräuchliche Erklärung einer Zustimmung zur Schädigung 

einer Gesellschaft gelten nur, wenn weitere Gesellschafter beteiligt sind
 T ist aber kein Eigentümer. Fraglich ist daher, ob er als Alleingesellschafter 

wirksamen Gesellschafterbeschluss zur Vernichtung des KFZ fassen konnte
→ § 134 BGB steht nicht entgegen (vgl. auch BGHSt 54, 53, 57 ff.)
→ § 30 GmbHG steht nicht entgegen 

 auf das Motiv kommt es nicht an (Piel NStZ 2006, 550, 553 f.)
2. Ergebnis: § 306 I Nr. 4 StGB (-)
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VIII. Strafbarkeit gem. § 303 I StGB
Eine Strafbarkeit gem. § 303 I StGB liegt wegen Einwilligung 

nicht vor. 

IX. Strafbarkeit gem. § 265 I StGB
1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand: hinsichtlich des Gebäudes und dem PKW (+), da 
beides gegen Feuer versichert ist

b) Subjektiver Tatbestand: 
 Tatbestandsvorsatz (+)
 Absicht, sich oder einem anderen Leistungen aus der Feuerversicherung  zu 

verschaffen nur bzgl. des Gebäudes (+)

2. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

3. Ergebnis: § 265 I StGB bezüglich des Gebäudes (+)
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1. Tatkomplex

Der Brand im Bürogebäude

B. Strafbarkeit des A
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I. Strafbarkeit gem. §§ 306a I Nr. 1, 
306b II, 27 StGB

1. Tatbestand
a) Objektiver Tatbestand

– Teilnahmefähige Haupttat (+): §§ 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 2 StGB
– Hilfeleisten (+): A bestärkte den Tatentschluss und erteilte Ratschläge zur 

besseren Durchführung der Tat 
b) Subjektiver Tatbestand

– Vorsatz bzgl. der Haupttat (+) und Hilfeleisten
2. Akzessorietätsverschiebung nach § 28 II StGB

– Ermöglichungsabsicht i.S.d. § 306 II Nr. 2 StGB = besonderes persönliches 
Merkmal

– A kann nach § 28 II nur wegen einer Beihilfe zu § 306b II Nr. 2 StGB bestraft 
werden, wenn er selbst Ermöglichungsabsicht hatte

– (+), da A die Tat des T ausdrücklich ermöglichen wollte
– Akzessorietätsverschiebung nach § 28 II StGB (-)

3. Rechtswidrigkeit und Schuld (+) 
4. Ergebnis: §§ 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 2, 27 StGB (+)
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II. Strafbarkeit gem. 
§§ 306a I Nr. 1, 306b II, 26, 30 StGB

1. Vorprüfung
a) Nichtvollendung der Anstiftung: (+), da T die Entfernung der Feuerlöscher nicht 

für erforderlich hielt
b) Strafbarkeit der versuchten Anstiftung (+)

2. Tatbestand 
a) Tatentschluss: Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Merkmale der Anstiftung zur 

Haupttat

– A wollte bei T Entschluss zur Qualifikation der Tat hervorrufen, wusste aber 
dass T bereits zum Grunddelikt entschlossen war (Aufstiftung)

Anm: Man kann auch vertreten, dass keine Aufstiftungskonstellation vorliegt, 
weil T schon zu Begehung des § 306b II Nr. 2 StGB entschlossen war. 
Dagegen spricht aber, dass es sich bei § 306b II Nr. 3 StGB um eine andere 
Tat mit ganz anderem Unrechtsgehalt handelt.
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II. Strafbarkeit gem. 
§§ 306a I Nr. 1, 306b II, 26, 30 StGB

1. Vorprüfung (+)

2. Tatentschluss: A wollte bei T Entschluss zur Qualifikation der Tat hervorrufen, 
wusste aber dass T bereits zum GD entschlossen war (Aufstiftung)

 „Analytisches Trennungsprinzip“: Anstiftung (-)
– Bei Aufstiftung wird kein völlig neuer Tatentschluss geweckt
– Gesamtes Qualifikationsdelikt kommt nicht in Betracht, da die Qualifikationen 

nur unselbstständige Abwandlungen und daher im Grunddelikt enthalten sind
– Grunddelikt und Qualifikation sind zwar verschiedene Delikte, aber letzteres 

baut auf ersterem auf, sodass Wegfall des Grunddelikts zwangsläufig auch 
zum Wegfall des Qualifikationsdelikts führt
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II. Strafbarkeit gem. 
§§ 306a I Nr. 1, 306b II, 26, 30 StGB

 BGH Synthetische Konzeption: Anstiftung  (+)
– „Aufgestifteter“ kein omnimodo facturus bzgl. der Tat
– Aufteilung in einen nicht hervorgerufenen und einen verursachten Teil des 

Tatentschlusses sei eine unangemessene „Atomisierung des Geschehens“
– Erfassung eigenen Unrechtsgehalts
– Verwirklichung des Grunddelikts ist eine andere Tat i.S.d. § 11 I Nr. 5 StGB
– Es handelt sich deshalb auch bei § 26 StGB um eine andere Tat, an der A sich 

beteiligen wollte
3. Ergebnis: §§ 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 3, 26, 30 StGB nach dem „analytischen 

Trennungsprinzip“ (-), nach dem BGH (+) 
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III. Strafbarkeit gem. §§ 306 I Nr. 4, 27 
StGB (Bürogebäude)

IV. Strafbarkeit gem. §§ 265, 27 StGB
Eine Strafbarkeit gem. §§ 265, 27 StGB liegt vor. 

V. Strafbarkeit gem. §§ 303, 27 StGB
Eine Strafbarkeit hinsichtlich der Reifen und des Inventars liegt gem. §§ 303, 27 StGB 
vor. 
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2. Tatkomplex

Das Ferienhaus

Strafbarkeit des T
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I. Strafbarkeit gem. § 265 StGB

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand: Ferienhaus (+), da es gegen Feuer versichert ist

b) Subjektiver Tatbestand: 

– Tatbestandsvorsatz (+) 
– Absicht, sich oder einem anderen Leistungen aus de Feuerversicherung  zu 

verschaffen bzgl. des Gebäudes (+)

2. Rechtswidrigkeit und Schuld

3. Ergebnis: § 265 StGB (+)
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II. Strafbarkeit gem. § 306 I Nr. 1 StGB
T ist durch das Anzünden des Ferienhauses gem. § 306 I Nr. 1 

StGB strafbar. 

III. Strafbarkeit gem. § 306a I Nr. 1 StGB
1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
– Taugliches Tatobjekt: Wohnung
– Problematisch, da Ferienhäuser nicht dauernd, sondern nur für einen sehr 

begrenzten Zeitraum den Lebensmittelpunkt von Menschen bilden.
– Bei vom Eigentümer nur in der Urlaubszeit benutzten Ferienhaus (+), da 

qualitativ mit der Beziehung des Eigentümers zu seinem Dauerwohnsitz 
vergleichbar (wenn auch weniger intensiv)

– Teleologische Reduktion, da T eine Gefährdung von möglicherweise im Haus 
befindlichen Personen sicher ausschließen konnte?

– Wurde hinsichtlich § 306 I Nr. 2 a.F. erwogen, Gesetzgeber hat jedoch 
bewusst keine Reduzierung des Tatbestandes aufgenommen, sondern 
lediglich einen unbenannten minder schweren Fall eingeführt

– § 306a I Nr. 1 würde im Falle einer Reduktion zudem in nicht sachgerechter 
Weise den konkreten Gefährdungsdelikten angenähert
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III. Strafbarkeit gem. § 306a I Nr. 1 StGB

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
– Taugliches Tatobjekt: Wohnung (+)
– Taugliche Tathandlung: Inbrandsetzen (+) 

b) Subjektiver Tatbestand (+)

1. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

2. Ergebnis: § 306a I Nr. 1 StGB (+)
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IV. Strafbarkeit gem. §§ 306a I Nr. 1, 
306b II Nr. 2 StGB

 Problem: Ermöglichungsabsicht: Ermöglichung eines Betruges zu Lasten der 
Versicherung? 

 Nein, da die Versicherung auch bei Kenntnis der Tatsache, dass T das Ferienhaus 
ohne Wissen der S angezündet hat, an S hätte leisten müssen

 Ermöglichung einer Tat nach § 265 StGB?
– „andere Tat“ i.S.d. § 306b II Nr. 2 StGB?
– Nach § 11 Nr. 5 StGB (+)
– ABER: es werden zwei Taten durch eine Handlung begangen (-)

 Ergebnis: §§ 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 2 StGB (-)
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Gesamtergebnis

 Strafbarkeit des T
T hat sich aus §§ 306 I Nr. 1, Nr. 4, 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 2, 266 I 2. Alt, 265, 303, 
52 StGB strafbar gemacht. Dazu stehen die Taten nach §§ 265 I, 306 I Nr. 1, 52 StGB 
aus dem zweiten Tatkomplex in Tatmehrheit.

 Strafbarkeit des A
A hat sich aus §§ 306a I Nr. 1, 306b II Nr. 2, 27; 306 I Nr. 4, 27; 303, 27; 265, 27 
StGB strafbar gemacht.
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